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Leben mit der „Fristenlösung” ?
Dıie Abtreibung un: die Verantwortung der Ärzte, Helfer und Krankenhäuser

In der Bundesrepublik Deutschland WwWI1e in Osterreich sind die politischen Weichen für
1ne Neuregelung der Strafgesetzgebung Zur Abtreibung ZUgunsten der Fristenregelung
gestellt. Es WAar weıithin ıne politische Entscheidung mıiıt csehr knapper Stimmenmehr-
heit. Noch esteht ıne verfassungsrechtliche Prüfung dieses Gesetzes Aus, Dıie praktischen
Konsequenzen der Neuregelung siınd bisher noch nıcht übersehen. Dıie Welle der
Emotionen 1St keineswegs verebbt. Eınıige Kreıistage haben bereits den Beschluß gefalst,
1n den Krankenhäusern iıhres Landkreises keine Abtreibungen nach der VO Bundestag
beschlossenen Fristenregelung vornehmen lassen wobe]l die Geltung derartıger Be-
schlüsse umstritten 1St. Vorsitzende arztlicher Kreıis- un: Bezirksverbände verwahren
sıch alle Versuche, auf Ärzte oder Krankenhausträger ruck auszuüben, WE S$1€e
nıcht bereit sınd, ıne Abtreibung vorzunehmen. Der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Julius Kardıinal Döpfner, hat ausdrücklich betont: „Wır werden uns

mıiıt einer Fristenregelung nıcht abfinden können!“ Trotzdem stellt sıch die Frage, wle es
konkret weitergehen soll

Ist angesichts dieser Sıtuation früh oder überhaupt angebracht, AUS moraltheo-
logischer Sıcht Thesen einem „Leben m1t der Fristenregelung“ aufzustellen? Ist wirk-
lıch für jene Glieder uUuNserer Gesellschaft, die das Modell der Fristenregelung MNan

sollte nıcht VO „Fristenlösung“ sprechen, da ıne befriedigende Lösung nach Meınung
aller Beteiligten eben nıcht gegeben 1St als schlechtestes der vorliegenden Modelle ab-
lehnen, die letzte Chance bereits verspielt? der sollte INan zunächst abwarten, ob
iıcht doch noch zumindest 1n der Bundesrepublik durch die Normenkontrollklage eiınes
Bundeslands un:! der Bundestagsfraktion der CDU/CSU, die sıch auf Artikel des

Grundgesetzes (Recht aut Leben un körperliche Unversehrtheıt) stutzt, dıe Durchfüh-
ILUNS dieses Gesetzesbeschlusses überhaupt verhindert oder das Gesetz wieder aufgeho-
ben werden kann? Sollten WIr also mMi1t eiıner Analyse der uCcI) Sıtuation und mı1t kon-
kreten Weısungen noch zuwarten?

möchte diese rage verneınen. Christen haben siıch 1MmM Verlaut der Geschichte oft-
mals durch ein allzu langes Warten das Gesetz des Handelns nehmen lassen. Dıies führte
annn jenem verhängnisvollen Eindruck, als estehe die Aufgabe der Theologie und
der Kirche lediglich darın, Bremsklotz spielen, Neuerungen aufzuhalten un: NUur der

Konservıerung des Althergebrachten dienen. Es erweckte zudem den Anscheın, als
se1 die Parole der Freiheıt auf die Fahnen der Nichtchristen geschrieben, während hrı-
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sten dieser Freiheit argwöhnisch gegenüberständen. Dabej 1St doch die eigentliche Heı1-
Mat un: der Hort menschlicher Freiheit Freiheit nıcht als Willkür, sondern als Ent-
scheidung AD Sachgerechten un: Guten verstanden 1mM Oftenbarungsglauben —-

chen Schon über dem Dekalog steht der Satz: %8 bin der Herr, deın Gott, der dich AUusSs

dem AÄgypterlande, aus dem Haus der nechtschaft, efreit hat!“ (Ex 20,2) Gott 1st
eın Gott der Freiheıit. Seine Gebote wollen der Befreiung des Menschen VO  3 Ungerech-
tigkeit un: Versklavung dienen. Auch Paulus wußte die „Herrlichkeit der Freiheit
der Kıiınder Gottes“ (Röm 8,21) Darum LA für ine Befreiung des Menschen VO  w}

einem alschen Gesetzesdenken ein. ıcht außere Reglementierungen, sondern die Eın-
sıcht iın die Verantwortung VOTLTr Gott und VOT der mıtmenschlichen Gemeiinschaft sind
darum jene Krıterıen, die etztlich den personalen sıttlıchen Entscheid bestimmen
haben

Aus einem rechten Verständnis christlicher Freiheıit un Verantwortung heraus äßt
sıch hinsıichtlich einer Stratgesetzgebung durchaus folgern: Je mehr gesetzliche Regelun-
SCch un Sanktionen innerhalb einer Gesellschaft bestehen, größer 1St der Ver-
dacht, daß die persönliche Verantwortung der einzelnen Glieder dieser Gesellschaft
sehr gering 1St, da INa  — Ja offtensichtlich einer solchen Reglementierung bedarf. Je mehr
sittliche Verpflichtungen durch außere Gesetze eingefordert werden, orößer 1St
auch dıe Gefahr, den sıttliıchen un: stratrechtlichen Bereich als deckungsgleich AaNZUu-

sehen un straffreı als „sıttlıch erlaubt“ wertfen. Ziel sollte darum se1ın, eın größe-
1CS Verantwortungsbewußtsein wecken, LUr 1e] gesetzlıch regeln un: mi1ıt
Stratsanktionen versehen, als zx Schutz der Rechte der Individuen un der (5B-
meıinschaft unbedingt ertorderlich erscheint. Dıies allerdings ine klare Untersche1i-
dung 7zwıschen straftfrechtlicher Regelung und sıttliıcher Verantwortung OTAaus.

Diesem hier angedeuteten Entwicklungsprozefß aut Eıgenverantwortung un: Mün-
digkeit hın steht auf der anderen Seıte i1ne zunehmende Segmentierung unNnseICeI moder-
1CH Gesellschaft gegenüber. Je NS! Menschen auf eınem Raum leben, mehr be-
darf vordergründıger Reglementierungen des Verhaltens. Die moderne Gesellschaft
hat geradezu die Tendenz, den Menschen nıe Sanz sıch selbst kommen lassen.
Neuere sozlalpsychologische Untersuchungen deuten a daß NUuUr verhältnismäfßig W C-

nıge Glieder der Gesellschaft ZUrLr Entwicklung eınes kritischen Bewußtseins und eınes e1-
genständigen Entscheids 1n der Lage siınd Die persönlichen Entscheidungen sınd weıt-
Aaus geringer, als vieltach ANSCHOMM wird. 8$O—90Ö Prozent menschlichen TIuns steht

dem Diktat des man Die Entscheidungstähigkeit des einzelnen 1St weiterhin
wen1g ausgebildet, das Orıentierungs- oder Führungsbedürfnis ogrößer, W as

eiıner Zunahme konkreter Normierungen führt YSt recht gilt dies VO Sozialleben:
Was früher noch der Eıgeninitiative, der Famıilien- oder Nachbarschaftshilte zukam,
wiırd heute VO  3 öftentlichen Trägern übernommen un: vergesetzlicht. Es dürfte müh-

Vgl hıerzu Gerth Wright Miılls, Person un Gesellschaft. Die Psychologie sozıaler Institutionen
(1970); Böckle, Theonome Autonomıie. Zur Aufgabenstellung einer fundamentalen Moraltheologıe, 1n :
Humanum. Moraltheologie 1im Jenste des Menschen, hrsg. V, Gründel,; Rauh, Eıd (1972) 1746
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Leben mi1ıt der „Fristenlösung“?

Sa se1n, die bıs 1n den Privatbereich hinein erfolgende zunehmende kollektive Steue-
rung und Bürokratisierung menschlichen Lebens wiıeder in die persönliche Ertahrung
einzuholen.

Dennoch behält das Modell der Eigenentscheidung und Eigenverantwortung seine
Gültigkeit. Insofern bleibt die sıttliche Verantwortung des Menschen tür ungeborenes
Leben un seiınen Schutz durch ine Änderung der strafgesetzlichen Regelung ZUuUr Ab-
treibung unberührt gleichviel, ob sıch Staatsbürger für ıne strafrechtliche Regelung
der Abtreibung durch eines der Indikationsmodelle oder durch das Fristenmodell ent-
scheiden. Man sollte darum, selbst Wenn INa  - anderer Meıinung iSt, den Vertretern der
Fristenregelung nıcht VO  3 vornherein Verantwortungslosigkeit gegenüber menschlichem
Leben unterstellen. Dıie Vermutung über negatıve Auswirkungen einer Fristenregelung
auf das ZESAMTE sıttlıche ewußtsein hinsichrtlich des Schutzes menschlichen Lebens un!
hinsichrtlich einer weıteren Zunahme der Abtreibungen, die durch Erfahrungen mi1t dem
Fristenmodell anderer Länder bestätigt werden scheint, hat jedoch weıthın die Ver-
Lreter eınes der Indikationsmodelle 7A00S gyrundsätzlıchen Ablehnung des sich pragma-
tisch eintacheren Fristenmodells veranlaßt. Man kann sıch aber nıcht mi1it der K 324
Hofinung, da{ß doch noch dieses bereits verabschiedete Modell verhindert werde, be-
gnugen In anderen Ländern leben viele Christen schon jahrelang mi1t einer solchen VO  -

ıhnen weıthın nıcht bejahten stratrechtlichen Regelung der Abtreibung. Darum bedart
auch be] uns konkreter Überlegungen, W1e die erwartenden Konfliktsituationen

VO  - seıten des Ärztes, der Krankenschwestern, der Krankenhelter un!: der öffentlichen
Träger VON Krankenhäusern künftig verantwortbar lösen sind.

Je wenıger ıne Gesellschaft ungeborenes Leben durch strafgesetzliche Sanktionen
schützt, stärker wiıird dem einzelnen der richtige Entscheid und die Eıgenverant-
wortung für den Schutz dieses Lebens zugewlı1esen und dies dürfte ine ZEW1SSE Chance
der gegenwärtig verabschiedeten Strafrechtsreform se1n, ob INnan 1U  } dem konkreten
Ergebnis zustimmt oder nıcht. Die auch 1n der vergangecnen Diskussion oftmals nıcht
genügende Unterscheidung 7zwiıschen straffrei und siıttlich erlaubt mu{fß 1n Zukunft deut-
lıcher herausgestellt werden. Darum können siıch die einer Abtreibung Beteiligten
hinsichtlich ıhrer Verantwortung nıcht einfachhın daraut beruten, da{fß ıhr Tun oder
iıhre Mithilfe strattreı bleibt un: damıt WwW1e€e S1€e vielleicht meınen gesellschaftlich 95  JI

erkannt“ wiırd. Dıie Tötung e1ınes bereits begonnenen menschlichen Lebens 1St und bleibt
unabhängig VO  ; gesellschaftlicher Anerkennung eın (zunächst vormoralısches) Übel,
deren sittlicher Rechtfertigung L11ULE entsprechend schwerwiegende Gründe ausreichen.
Auch ıne NUur äußere Mitwirkung bedart einer entsprechenden Rechtfertigung.

Dıie verschıiedenen Formen eıner Mitwirkung zu Bösen

Unter Mitwirkung Z B  osen (cooperatıo ad malum) versteht die tradıtionelle
Moraltheologie die Miıthilte un Unterstützung einer sündhatten Tat eines anderen,
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der VO  - sıch Aaus schon dazu entschlossen 1St Dabei 1St zwischen formaler un: materıaler
Mitwirkung unterscheiden. Formal INan könnte auch „innerlich“, miıt
Wiıssen un Wollen wirkt jemand bei der 'Tat des anderen mıt, WE S$1e 1in seiner

ınneren Eıinstellung auch bejaht un: mıtvollzieht. ıne ormale Mitwirkung
einer unsittlichen Tat annn nıemals gerechtfertigt erscheinen. ıne NUur materiale

Mitwirkung lıegt Ort VOILI, jemand ZWar außerlich, „material“, etwa durch Mithiltfe
oder Zurverfügungstellung VO  3 Geräten, die Ausführung einer 'Tat ermöglıcht oder
unterstutzt, Zzulmnnerst aber ıhren Unwertgehalt ablehnt. ine solche materijale Mıtwir-
kung annn Umständen AUusS$s trıftıgen Gründen erlaubt se1n.

Diese materiale Mitwirkung hat sehr verschiedene Gradstufen, VO  - der entfernteren
oder höchstens mittelbaren Mitwirkung durch vorbereitende Tätigkeıiten, etw2 Pflege
eines Patıenten, Vorbereitung der chirurgischen Instrumente USW., bıs hın Zur unmittel-
baren un direkten Ausführung eıner Handlung, eLwa die Durchführung einer Abtrei-
bung VO behandelnden Arzt. Je unmittelbarer ıne Miıtwirkung geschieht un Je mehr
VO  e ıhr die Durchführung der 'Tat abhängt, gewichtiger mussen die Gründe se1n,
die ıne solche materiale Mitwirkung die nıemals ZUr formalen Miıtwirkung werden
darf rechtfertigen.

Dıie traditionelle Moraltheologie hat die Erlaubtheit einer materijalen Mitwirkung
ZUuU Bösen VO  a folgenden Voraussetzungen abhängig gemacht:

Es mu{fß sıch ine 'Tat handeln, die nıcht 1Ur ine böse, sondern auch ıne gute
Wirkung nach sıch zieht.

Gefordert 1St die Gleichzeitigkeit beider Wiırkungen, die böse 'Tat darf nıcht
als Mittel ZU Zweck werden. „Man darf nıcht Böses CunNn, das Gute
erreichen oder tördern“ (Röm 3,8) Gute un böse Wırkungen mussen also unmıittel-
bar Aaus der gleichen Handlung heraus eintreten.

Dıie beabsichtigte gute Wırkung mufß 1M Vergleich ZUrTr bösen Wırkung, die nıcht
unmıiıttelbar angestrebt werden darf, überwıegen, mu{fß eın entsprechend schwer-
wiegender Grund ZUr Miıthilfe vorliegen.

Wenn ein entsprechend gewichtiges Gut geht WwW1e eLtwa2 das Leben elınes Men-
schen, dann dart ine solche Handlung mi1t Doppelwirkung NUrLr ZESETIZL werden, WwWennll

S1e die letzte Möglichkeit darstellt, die erstrebte gute Wirkung erreichen.
Auft der Grundlage dieser moraltheologischen Überlegungen standen die offiziellen

kirchlichen Außerungen ZUTF Mitwirkung einer Abtreibung.

Die offizjellen kirchlichen AÄußerungen ZUur Mitwirkung be] der Abtreibung

So hat bereits 1930 apst 145 X 1n der Enzykliıka „Castı connubı“ jede ırekte
Tötung abgelehnt:

„Was für eın Grund vermöchte jemals auszureichen, die iırekte Tötung eines Unschul-
dıgen rechtfertigen? Denn darum andelt ON sıch hier. Mag INan 1U  - die Multter der das
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Kind toten, 1St Gottes Gebot und die Stimme der Natur: Du sollst nıcht toten (Ex
> Gleich heilig 1St beıder Leben, das vernichten selbst die Staatsgewalt keine Befugnis
hat“ (n 64)

Ebenso außerte sıch apst Pıyus XIT 1ın seiner Ansprache VO 1 November 1944
die ıtalienischen Ärzte

„Solange eın Mensch nıcht schuldig 1St, 1sSt seın Leben unverletzbar. Jede Handlung, die dı-
rekt darauf gerichtet 1st, zerstören, 1St Iso unsıttlich. Es 1St ganz gyleıch, ob diese Zerstö-
runs als Zweck der als Mittel diesem Zweck verstanden wird, Sanz gleich, ob sıch
embryonales der vollentwickeltes der schon seinem Abschlufß stehendes Leben andelt.
Gott allein 1St der Herr des Lebens eines Menschen, der nıcht eiınes Verbrechens schuldig 1St, das
die Todesstrafe nach sıch zieht. Der TzZt hat weder das Recht, über das Leben des leinen Kın-
des, noch über das der Mutter verfügen, und nıemand 1n der Welt, keine Privatperson und
keine Menschenmacht kann ıh: berechtigen, dieses Leben direkt zerstoren. Seine Aufgabe
1St nıcht, Leben zerstoren, sondern retten“ (B, Z)

Am 29 Oktober 1951 betonte 1us DE 1in der Ansprache die katholischen Heb-
INnmen

„Uberdies hat jedes menschliche Leben, auch das Kınd 1m Mutterscho(ß, das echt aut Leben
unmittelbar VO  - Gott, nıcht VO den Eltern, nl VO  ; iırgendeiner menschlichen Gemeinschaft
der Autorität. olglıch gibt keinen Menschen, keine menschliche Autorität, keine Wiıssen-
schaft, keine medizinische, eugenische, soziale, wirtschaftliche, thısche Indikatıion, die einen
gyültıgen Rechtstitel darbieten der geben könnte für eine direkte, vorsätzliche Verfügung über
ein unschuldiges Menschenleben, eine Verfügung, die aut seine Zerstörung ausgeht, se1
diese als Ziel g  D se1 s1e als Miıttel für eın anderes Ziel gedacht“ (n. 12)

Einen Monat spater außert sıch derselbe aps 28 November 1951 in einer An-

sprache den Kongreß „Front der Famıilie“ weıtaus differenzierter, indem den
aufgrund eiıner notwendig gewordenen therapeutischen Behandlung einer schwangeren
Tau erfolgten Abgang eınes Fötus bzw die Mitwirkung dazu nıcht unbedingt als —

sıttlıch, sondern als gegebenenfalls verantwortbar herausstellt. Er stutzt sıch bei seiner
Argumentatıon aut die Anwendung der sSogenannten „Vorzugsregel“:

„Wır haben absıchtlich ımmer den Ausdruck gebraucht ‚direkter Angriff auf das Leben eines
Schuldlosen, ırekte Tötung‘. Denn wWEeNl dl€ Rettung des Lebens der zukünftigen Mut-
ter unabhängıg VO iıhrem Zustand der Schwangerschaft, dringend einen chirurgischen Eingriff
der eine andere therapeutische Behandlung ertordern würde, die als keineswegs gewollte der
beabsichtigte, ber unvermeiıdliche Nebenfolge den Tod des Kindes 1m Mutterleib ZUr Folge
hätte, könnte INa  3 eıinen solchen Eingriff nıcht als einen unmittelbaren Angriff auf schuldloses
Leben bezei  nen. Unter solchen Bedingungen kann die Operatıon erlaubt se1n, wI1e andere VeI-

gleichbare arztliche Eingriffe ımmer vorausgesetzt, da{fß ein hohes Gut, w1ıe das Leben ISt,
auf dem Spiele steht, da{ß der Eingriff nıcht bıs nach der Geburt des Kindes verschoben werden
kann und kein anderer wirksamer Ausweg gangbar 1St (n. 17)

Das Z aweıite Vatikanische Konziıl verurteılt iın der Pastoralkonstitution „Gaudium et.

Spes die Abtreibung als eın verabscheuungswürdiges Verbrechen:

„Gott, der Herr des Lebens, hat nämlich den Menschen die hohe Aufgabe der Erhaltung des
Lebens übertragen, die auf eine menschenwürdige Weise erfüllt werden mufß. 1)as Leben 1St
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daher VO:  e} der Empfängnis mıiıt Öchster Sorgtalt schützen. Abtreibung und Tötung des
Kindes sind verabscheuungswürdige Verbrechen“ (n 51)

Nach den hiıer vorliegenden offiziellen kırchlichen Aussagen könnte darum höchstens
ıne iındirekte Abtreibung verantwortbar erscheinen. Die direkte medizıniısche Indika-
t10n, auch ZUuUr Rettung des Lebens der Mutter, wırd ıcht gebilligt.

Im kirchlichen Strafgesetzbuch werden darum auch in Kanon 22350 alle jene, die
durch Rat oder Tat mıiıt Erfolg eıne Abtreibung in die Wege leiten, mMit der Strafe der
Exkommunikation belegt. Die Kirche 111 damıt andeuten, WwW1e€e s1e den Schutz
ungeborenen menschlichen Lebens nımmt; S$1e möchte ıh strafrechtlich verankert W1S-
SC} Man könnte sıch 19888 die Argumentatıon einfach machen un entsprechend fordern:
1ne direkte Abtreibung un damıiıt auch die Miıthilfe ıhr bleibt 1in jedem Fall Ver-

boten! Doch ann sıch der Moraltheologe mMiıt den vorliegenden offiziellen kirchlichen
AÄußerungen allein nıcht begnügen. Es bedarf zusätzlich einer difterenzierteren Analyse
der gegenwärtigen Sıtuation SOWIl1e eıner Berücksichtigung NEeUeEeTer moraltheologischer
Überlegungen.

Dıie Unterscheidung zwischen vormoralischem un moralischem be]l

Die vorausgehenden Überlegungen gründen auf ein1ıgen Voraussetzungen, die heute
erneut problematisch geworden sind: Eiınmal auf der Gleichsetzung VO vormoralıschem
un moralischem bzw sittlichem Übel;: weıterhin aut der Annahme, da{fß 65 unabhängig
VO handelnden Subjekt 1n sıch schlechte un verwerfende Handlungen (intrinsece
malum) gebe, die nıemals ZuLt werden können un: keinen Umständen eıne Aus-
nahme zulassen. IDiese Voraussetzungen oilt gCeNAUCT prüfen un: gegebenenfalls

korrigieren.
Um das konkrete TIun des Menschen richtig bewerten, bedarf 6S einer grundlegen-

den Unterscheidung 7zwiıischen vormoralıschem un: moralischem bel Zu OR Oralı-
schem bel zählen anderem Schmerz, Krankheit, Not un: Tod hne ezug autf
das handelnde Subjekt annn die Verursachung solchen Übels noch ıcht sıttlich beurteilt
werden. Nur VO  = menschlichen Handlungen äfßrt sıch SaSch, sS1e siınd sıttlich Zut oder
sıttlıch böse. „Menschliche Handlung“ bedeutet aber, daß mıiıt Überlegung un
Wıssen die Tragweıte des Tuns un miıt eıner yew1ssen Eıgenständigkeit un rel-
heit realisiert wiırd. Wır ftormulieren ZWar häufig sehr weıt un: allgemeingültig: „Du
sollst nıcht töten!“ Dennoch 1St das Töten eines Menschen nıcht VO vornhereın oder 1n
sıch sıttlich schlecht. Es o1bt durchaus eın Töten A2UuUS Notwehr oder durch einen völlıg
unverschuldeten Untall. Dıie Tötung eınes Menschen Zzunächst ein vormoralisches
bel wırd erst OFrt einem sıttlichen Übel, also sittlıch böse, eın entsprechend
bedeutsamer un: dieses bel aufwiegender Grund einem solchen TIun vorliegt. Man
müfßte darum SCNAUCT formulieren: „Du sollst nıcht ungerechtfertigterweıse töten“

„Du sollst nıcht morden“ 1ne chirurgische Operatıon eLIw2 die Amputatıon
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eines Armes oder ıne Sterilisation beinhaltet zunächst eın (vormoralısches) Übel,;, 1n
diesem Fall ıne Verstümmelung. Sıe erscheint Aur dort gerechtfertigt und WIrd damit

eıiner sıttlich Handlung, S1e notwendiges Miıttel tür die angestrebte Hei-
lung bzw für eın entsprechend hochwertiges (höher als die Integrität des Leibes be-
wertendes) Gut 1St iıne Verletzung, Verstümmelung oder Tötung eines Menschen
kann als solche nıcht ohne Berücksichtigung der konkurrierenden VWerte und der Inten-
t1on des Handelnden sıttlıch beurteilt werden. SO formuliert Knauer: APUNG ‚intrin-
sece‘ un: damıt moralısch schlechte Handlung kommt überhaupt LUr dadurch zustande,
dafß für die Zulassung oder Verursachung eınes ‚malum extrinsecum‘ nämlich eines be-
lıebigen vormoralıschen, physischen Übels) kein ‚entsprechender‘ Grund VOLI-

liegt.“ In Ühnlicher Weıse betont Schüller, da{ß allgemeingültige Normen 11UTr dann
bedingungslos un ausnahmslos Geltung beanspruchen können, Wenn s$1e eın Gut
verwirklichen gebieten, „das erwiesenermaßen nıe mıt einem anderen wichtigeren un:
darum vorzugswürdigen Gut konkurrieren kann Was ımmer WIr 1im Verhältnis
den Mıtmenschen unNnseren Handlungen ZU Ziele setzen können, 1St nıe abso-
lut Gutes un: N1ı€e absolut Übles für die Mıiıtmenschen.“

Wenn darum dıie Tötung eines Menschen nıcht unbedingt 1ın sıch schlecht sein mujßß,
sondern ın der sıttliıchen Bewertung VO  3 den entsprechend konkurrierenden Werten ab-
hängt, dann wırd INa  $ auch die SsSOgeNaANNTE vital-medizinische Indıkation, die bisher 1n
keinem Fall VO  w} Moraltheologen als sıttlıch erlaubt angesehen wurde, Neu beurteilen
mussen. Vielen Christen un Ärzten blieb unverständlich, in Jebensgefähr-
deten Sıtuationen eLtw2 bei Sa Gebärmuttererkrankung oder auch anders
gelagert bei eiıner extrauterınen Schwangerschaft die Entfernung der Gebärmutter
einschliefßlich des Fötus als unstatthaft bzw als direkte Tötung ungeborenen Lebens
verurteilt wurde, dagegen eın anderer notwendıg erscheinender operatıver Eingriff, der
Nur indirekt (wenngleich auch miıt Sıcherheıit) ZU Abgang des FÖötus führte, als sittliıch
erlaubt galt, obwohl doch iın beiden Fällen über das Leben des ungeborenen Kindes mI1t-
disponiert wiırd.

Sicherlich besteht 7zwiıschen direkter Tötung und indirekter Tötung eın wesentlicher
Unterschied. ber x1bt Sıtuationen, innerhal deren das gesamte Tun doch ıcht AUS-

einanderdividiert werden kann, sondern yanzheitlich bewertet werden MU: So richtet
sıch Ja auch 1n den beiden oben eNannNteN Fällen die Absıcht des behandelnden Arztes
klar auf das Leben der Mutter. Beı beiden Eingriften geht die einz1ıge und letzte
Möglichkeit ZUur Rettung der Mutter, die 1n dem einen Fall miıt einer direkten, 1n dem

O Fuchs, Der Absolutheitscharakter sittlıcher Normen, in : Testimonıium Verıitatı. Philosophische un
theologische Studien kirchlichen Fragen der Gegenwart, hrsg. T Wolter (1971) 221-—240, bes
234—236

Knauer, Das rechtverstandene Prinzıp VO'  w} der Doppelwirkung als Grundnorm jeder Gewissens-
entscheidung, 1n ! Theologie un!: Glaube 57 (1967) 107—-133, bes 113

Schüller, Zur Problematik allgemeinverbindlicher ethischer Grundsätze, 1n : Theologie un Philo-
sophıe 45 (1970) 1—23, bes 47
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anderen Fall MI1t eıner indirekten Tötung des Kindes erreicht wiırd. Dıie eigentliche Pro-
blematik aber esteht doch darın, da{fß hier nıcht das Leben der Multter oder des Kındes,
sondern beider Leben etztlich mıiıt auf dem Spiel stehen. In einem solchen außersten,
jedoch seltenen Konfliktfall wird nıcht Leben Leben abgewogen, sondern der
Gewissensentscheid der Mutltter un des Ärztes, wenı1gstens ein Leben retten, AaNer-

kannt.
Man annn diesbezüglich ıcht einfach Sagceln: Dıie direkte Tötung des Kindes 1St ıne

1n sıch schlechte Handlung un wiırd als „Miıttel zZzu Zweck“ benutzt. Vielmehr 1St das
gesamMtTtE Verhalten des Arztes als ein Akt erten, der VO  3 der Absicht bestimmt
wiırd, menschliches Leben retten selbstverständlich nach Möglichkeit das Leben
beider, der Mutter un des Kıiındes. S50 wen1g angehen kann, Leben Leben
qualitatıv abzugrenzen, ist doch das vorliegende Leben der Mutter dadurch gekenn-
zeichnet, daß iıne Reihe wichtiger Verpflichtungen eLItw2 die orge für die weıteren
Kıiınder innerhalb der Famılie MIt sıch tragt, Verpflichtungen, die be1 dem ungebore-
nen ınd iın dieser Weıse ıcht gegeben sind. Insotern ware auch AUS moraltheologischen
Überlegungen heraus die vital-medizinische Indikation der als letzte Möglichkeit Zur

Rettung des Lebens der Mutter erfolgte Eingrift 1n 1ne Schwangerschaft nıcht mehr
unbedingt als siıttliıch unerlaubt bewerten. Angesichts dieses Konfliktfalls würde wne
derart indıziıerte Abtreibung auch nıcht un die dafür vorgesehene kırchliche Stratfe
der Exkommunikation tallen.

Interessanterweılise x1ibt 1m Jahrhundert hierzu durchaus ein1ıge verhältnis-
mäfßıg zurückhaltende kırchliche Außerungen. S0 beantwortete das Offizium A
1ne Anfrage, ob die Kranıotomie ZUr Rettung der Mutter erlaubt sel, ausweichend mMIit
dem Hınweıs, INa  w} möge dieses Problem be1 alteren un: NEUECTIECIIN Autoren prüfen und
klug andeln Auch deutsche Moraltheologen Magnus Jocham (1808—1893; 1841
bıs 1878 Professor der Moral 1n Freising) un Franz Xaver Linsenmann (1835—-1898;
1867 bıs seiner Bischofsernennung 1mM Todesjahr 1898 Protessor der Moral- und
Pastoraltheologie 1in Tübingen) betonten, da{fß 1m Konfliktfall 7zwischen dem Leben
der Mutltter un dem des ungeborenen Kindes der AÄArzt allen Umständen das
Leben der Mutter retiten solle, un da{fß der Theologe sıch dabe] nıcht ungebeten 1in das
einzumischen habe, W as Sache des AÄArztes un: der Betrofftenen 1sSt

Doch Zur Diskussion stehen 1ın Zukunft nıcht jene verhältnısmalßıig seltenen Grenz-
fälle der vital-medizinischen Indikation, sondern Abtreibungen, die aufgrund der strat-
rechtlichen Neuregelung nıcht mehr Strafe verboten siınd un deren Durchfüh-
rung un: Mitwirkung Ärzte, Krankenpflegepersonal un: Krankenanstalten angegall-
ZCN, Umständen aufgerufen werden. ber diese Formen der Mitwirkung
soll 1m folgenden ein1ıges ZeESaAagT werden.

Acta Sanctae Sedis (1872) 285 fl E} 460 E) 516
Jocham, Dıie Moraltheologie der die Lehre VO christlichen Leben nach den Grundsätzen der

katholischen Kırche, (1854) 478 ; Linsenmann, Lehrbuch der Moraltheologie (1878) 492
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Dıie bei einer Abtreibung konkurrierenden Werte

In moraltheologischen w 1e 1n kirchlichen AÄußerungen wurden 1n der Vergangenheit
das Lebensrecht und die Schutzbedürftigkeit des ungeborenen Kındes klar und eindeutig
herausgestellt. Davon oll 1m folgenden keinerle1 Abstrich gemacht werden. Nur stehen
diesem Lebensrecht auf der einen Seıite auch andere Werte gegenüber, die gyesehen un:!n S sn A s a a n a L Kl E en A A 2 A E
berücksichtigt werden wollen SO wiırd heute die Eıgenverantwortung der Eltern für
die Zeugung uen Lebens besonders unterstrichen. Die ZesaAMTE personale un: sub-
jektive Befindlichkeit der TAU un: Multter verlangt, daß ıhr Freiheitsraum als eına ’3 ua E a d in aaa achtender un schützender Bereich wird, daß S1e darum nach Möglichkeit eın
freies Ja Leben sprechen sollte, wobei die gesamtTte Sıtuation iıhrer Familie,
der schon vorhandenen Kıiınder un: die gesellschaftlıchen Möglichkeiten für die Entfal-
CUunNg Lebens MI1t berücksichtigen sind. Wo einer Tau SCHCH ıhr Wıssen un
Wollen (etwa durch arglıstige Täuschung oder durch Vergewaltigung) ıne Schwanger-
schaft un damıt das Ja Leben aufgebürdet, Ja aufgezwungen wird, bedeutet
dies ine erhebliche Einschränkung der freien Entfaltung ıhrer Persönlichkeit. Hıer
annn einem ernsthaften Wertkonflikt kommen. D)as bedeutet aber noch nıcht, daß
1n einem solchen Fall schon das echt ZUrFr. Tötung dieses ungeborenen Lebens gegeben
ware . Wer allerdings VO  } vornherein dem echt der Mutltter aut eın freies Ja ZU

ınd einen höheren Stellenwert einräumt oder Sal ungeborenes Leben überhaupt noch
nıcht als schutzwürdiges menschliches Leben betrachtet, hat bereits einen Vorentscheid
getroffen. Für ıh xibt 1mM vorliegenden Fall keinen Konflikt, da VO  - vornhereıin
der Tau un Mutter eın uneingeschränktes Verfügungsrecht über das VO  ; ıhr Uu-

tragende ungeborene Leben einriäumt.
FEın solcher Vorentscheid 1St aber keineswegs die tragende Meınung jener Vertreter,

die sıch einer Verabschiedung einer uen strafrechtlichen Regelung der Abtreibung
entschlossen haben Selbst die meısten Vertreter des SsSOgenannten Fristenmodells
un: sind sıch bewußt, dafß bei der Abtreibung iıimmer die Tötung menschlichen
Lebens geht Nur meınten S16e, eın solches bel dort in auf nehmen können,
während der ersten dreı Monate der Schwangerschaft iıne Multter VO  w} vornhereıin ZuUur

Abtreibung entschlossen 1St und davon nıcht mehr abgehalten werden kann. Ziel der
Stratfreiheit einer Abtreibung in diesem Zeitraum sollte ihrer Meınung nach se1n, die
hohe Zahl der Dunkelzifter VO  - Abtreibungen zurückzudrängen, Kurpfuschern das
Handwerk legen, den einer solchen 'Tat entschlossenen Frauen den Zugang
einer Beratungsstelle erleichtern un: ihnen, wWenn sS$1e VO  - ıhrem Vorhaben ıcht
abzubringen sınd, wenıgstens zußere material- ärztliche Hılte zukommen lassen.
Des öfteren wurde auch Vo®6 Vertretern des Fristenmodells ausdrücklich betont, daß
iıhr etztes Ziel ebenftalls darın besteht, die Gesamtzahl der Abtreibungen zurückzu-

Auf die vieldiskutierte und etztlich ıcht endgültig Öösbare rage ber den Begınn des iındividuellen
menschlich personalen Lebens ann 1n diıesem Zusammenhang ıcht na  her eingegangen werden. Vgl hierzu
meınen Beıtrag in Abtreibung PIro un! CONIra (1971) 1192721
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drängen. Lassen WIr dahıngestellt, InWliıeweıit sich bei diesen Vorstellungen iıne
Utopie andelt angesichts der ın anderen Ländern gemachten Erfahrungen!

Nehmen WIr diese weıtreichenden Zielvorstellungen N  9 mMu die rage, ob un:
1iNnWwW1ıeWeılt 1mM Eıinzeltall Ärzte, Krankenhauspflegepersonal un Kliniken einer
indiırekten oder auch direkten Mıtwirkung einer Abtreibung berechtigt sınd, Neu

überprüft werden. Dabei kann sıch ımmer NUur ıne materiale Mıtwirkung han-
deln Zunächst oilt einmal, die Veraritwortung 1mM einzelnen SCHNAUCTK abzugrenzen.
Sicherlich kommt die und unmittelbare Verantwortung für das bereits
NeuUuUeEe Leben den Eltern Sıe können siıch Aaus dieser ihrer Verantwortung nıemals
davonstehlen;: PFSE recht 1St 1ne großzügigere stratrechtliche Regelung der Abtreibung
eın „Alıbi“ für ıhr Tun, sondern lastet iıhnen die Eigenverantwortung noch unmıttel-
barer Wenn heute ın Kıirche un: Gesellschaft 1e] VO  3 Eigenverantwortung SC-
sprochen wird, dann 1St s1e hıer in eıner letztgültigen else den Eltern zugelastet und
ann ıcht eintach abgeschoben oder stellvertreten vollzogen werden. Zu dieser Ver-
antwortun mufß den Betroftenen auch Mut gemacht werden. Hat sıch jedoch iıne
Tau vielleicht aufgrund einer persönlıchen Konfliktsituation ZU Abbruch ihrer
Schwangerschaft entschlossen, ISt 1n besonderer Weıse Pflicht der 1m nächsten Um:-
kreıs ebenden Miıtmenschen, dieser Tau wıeder ErNeHE: Mut zuzusprechen un alle
möglıchen Hılfen 711 Austragen un auch Zur weıteren Förderung des geborenen Kın-
des zukommen lassen. Hıerbei besitzt auch die Gesellschaft ine entsprechend sub-
sıdiäre Funktion. Jeder Ärzt, obhb als Hausarzt, als Gynäkologe oder Chirurg, würde
Verantwortungslos handeln, wollte ohne weıteres dem Wunsch der TAau entsprechen
un ıne Überweisung einem abortiven KEıngrift ausstellen oder diesen wunschgemäfß
durchführen. Der Arzt würde auf jegliches äarztliches Ethos verzichten un sıch selbst
ZU. bloßen „Handwerker“ degradieren, wollte hier W1€e 1n anders gelagerten Fällen
ohne Diagnose eintachhin dem Wunsch eiınes Patıenten wiıllfährig sSein Umstän-
den auch noch auf Kosten der Rechte anderer.

Dennoch siınd Konfliktsituationen denkbar, die selbst bei gyrößter Gewissenhaftigkeit
ıne eintache Lösung oftensichtlich nıcht ohne weıteres ermöglichen. Wo mıiıt Sicherheit
damıit rechnen 1Sst, dafß sıch ine Tan vielleicht Aaus Gründen eines persönlichen
oder tamıliiren Konflikts iıhres ungeborenen Kındes entledigen wiırd, Umstän-
den auch Gefährdung iıhres eigenen Lebens durch eiınen Kurpfuscher oder durch
eigene Manıpulationen, S1€e also VO  . ihrem Vorhaben durch Rat oder vermittelte
Hılte überhaupt nıcht mehr abzuhalten 1St, stellt siıch auch für eiınen Arzt die Frage,
ob gyrundsätzlicher Ablehnung einer Abtreibung dieser Tau doch Stelle
eınes Kurpfuschers wenıgstens seıine materiıale Hıltfe anbieten soll Es 1St urchaus
damıt rechnen, da{fß 1ın uUuNlserTer pluralen Gesellschaft be] dem ZCNANNTEN Konflikt
gewıissenhafte Ärzte sıch einem solchen Tun verpflichtet ühlen, selbst wWenn INa  - 2UuUS

christlicher Siıcht erhebliche Bedenken gegenüber einer solchen, wenngleich NULr mMatfe-
rialen direkten Miıthilftfe anmelden wiırd. ıne solche materiale Mıtwirkung 1St
anderes als ıne bloße Gefälligkeitsabtreibung. Es 1St allerdings damıt rechnen, dafß

516



Leben miıt der „Fristenlösung“?

angesichts der Strafrechtsregelung sıch derartige Fälle häuten SCHNAUCI DESAZT,
da{ß jene Abtreibungen, die bisher als Dunkelzifter fungierten, nunmehr 1m Licht der
Oftentlichkeit un VO tfachkundiger and vors$chnomMm werden. Würde die (GGesamt-
zahl der Abtreibungen nıcht steıgen, sondern würden lediglich die bisher unterder-
hand un: MI1It vielerlei Bestechungsgeldern und anderen Erpressungsversuchen erfolg-
tfen Abtreibungen wenıgstens VO  ; diıesen kriminellen Begleiterscheinungen beseitigt,
ware tatsächlich ein erster posıtıver Fortschritt verzeichnen. Doch lassen die Erfah-
TuNnsScCHI anderer Länder befürchten, da{fß die Gesamtzahl der Abtreibungen eher
nımmt un: daß sıch in breiten Schichten des Volkes ine geringere persönliche Verant-
wortung für den Schutz ungeborenen Lebens abzeichnet als ‚UVOT.

iıine eın materiıale Mitwirkung eınes Arztes wıegt schwerer, Je mehr dieser
damıt rechnen kann, da{fß ohne ıh dıe Tat nıcht vollzogen würde. Sosehr iINnan 1n dem
oben konkret umschriebenen Konfliktfall iıne materıjale Mıtwirkung VO  — seıten des
Arztes un: dementsprechend auch des Pflegepersonals diskutieren und Umstäan-
den auch als „geringeres Übel“ werten könnte, eine ormale Mıtwirkung bzw. 1ne
innere Bejahung der Abtreibung 1St nıemals gZeSstattet. Im Vergleich Z Handeln des
AÄArztes bleibt die Mitwirkung des Pflegepersonals 1in jedem Falle eine entferntere. Pr
dem 1St rechnen, dafß be] einer Weıigerung des Personals ohne weıteres die Möglıch-
keit e1nes Austauschs oder Wechsels gegeben 1St und die Durchführung einer Abtrei-
bung unabhängig VO Verhalten des Pflegepersonals erfolgt.

Die vorausgehenden Überlegungen bezüglıch einer materı1alen Mitwirkung setzen

immer ıne gründlıche Prüfung des vorliegenden Konflikrtfalls OTraus auch durch den
ZU Handeln aufgerufenen Arzt ine derartıge Überprüfung der Entscheidung dürfte
sicherlich bei einem Indikationsmodell besser gewährleistet se1ın als beiım verabschie-
deten Fristenmodell. Insofern wırd der gewissenhafte Arzt der Fristenregelung
etztlich doch wieder auf eıne Indikationsregelung verwıesen, 111 nıcht das Odium,
verantwortungslos handeln, auf sıch laden Diese Tatsache aßt die Ablehnung der
Fristenregelung breıiter Kreıse der Arzteschaft unabhängıg VO  w deren relig1öser Eın-
stellung verständlich erscheinen. Wo zudem ıne Aufweichung der IMOTAa-

lıschen Eınstellung und des Rechtsempfindens innerhalb der Bevölkerung befürchten
1St, erscheint ein klares Bekenntnis ZUuU grundsätzlıchen Schutz des ungeborenen Lebens,
eine Ablehnung jeder Gefälligkeitsabtreibung un ein iıne Indikation gebundenes
arztliches Handeln als notwendige sıttlıche Verpflichtung.

Grundsätze Zu Ethos des Arztes und des Pflegepersonals

Angesichts der uen bevorstehenden Situation mu{fß MNan VO  e vornhereın allen jenen
Versuchen entgegentreten, die das arztliche Ethos eingrenzen oder die Freiheıit und Ver-

aNntwOortun des Arztes un: des Pflegepersonals in den Kliniken einschränken. Gleich-
zeıt1g aber leiben die nıcht voll lösbaren Konfliktsituationen berücksichtigen, die
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durch die NeUeE Strafrechtsregelung Umständen noch iın verschärfter VWeıse SC-
geben sınd. Die folgenden Grundsätze verstehen sıch lediglich als eın Dıiıskussions-
beitrag.

Hauptverantwortung für den Abbruch einer Schwangerschaft tragen 1n erster
Linıe die betroffenen Eltern des Kındes. Dabei bleibt bedenken, dafß gerade wiäh-
rend der ersten Monate der Schwangerschaft die schwangere Trau oftmals noch eın
inneres Verhältnis dem heranwachsenden Leben 1ın iıhrem Mutterleib besitzt un: dafß
darum letzteres mehr eines Schutzes bedarf. Wo eın Mann Leben ZEZEUBT
hat, kann er sıch nıcht einfach VOT der Verantwortung drücken; erst recht 1St angesıichts
der strafrechtlichen Sıtuation jeder psychische Zwang VO  ; seıten des Mannes
auf die geschwängerte Frau, ıhr ınd abzutreıiben, als verbrecherisches Verhalten
entlarven. Der Arzt wiırd die einer Abtreibung entschlossene FAa aut diese dop-
pelseitige Verantwortung der Eltern, die ıhnen nıemand abzunehmen VEermMaßs, auf-
merksam machen.

Der Arzt selbst annn sıch ıcht selner Mıtverantwortung miıt der Überlegung
entziehen: „Erfülle ıcht ıch den Wunsch dieser Frau, wiırd ein Kollege der Nachbar-
klinık oder eın anderer AÄrzt diesen Abbruch durchführen; zudem tragt Ja für die
Abtreibung die betroftene Tau die Hauptverantwortung.“ Dıie Gesellschaft hat
auch 1n anders gelagerten Fällen nıemals jenen, die einem Drıitten be] der Ausführung
einer unsıttlichen Tat willfährig d  1, jede Verantwortung abgesprochen. Lediglich
1m außersten Fall, eıne TAauU aufgrund eines schwerwiegenden Konflikts ZU
Abbruch iıhrer Schwangerschaft entschlossen bleibt un keinen Umständen davon
abzubringen 1St, könnte der AÄArzt den (rein materıa]l vollzogenen) Eıngrift als das
geringere bel gegenüber einer Abtreibung durch kriminelle Geschäftemacher oder
Kurpfuscher ansehen. Daraus aber ergibt sıch ıne weıtere Folgerung:

Gerade weıl das Fristenmodell keine Wertentscheidung trıfit, sondern durch die
willkürliche W.ahl einer bestimmten Frıist auf ıne Güterabwägung verzichtet, kommt
jeder gewıissenhafte Arzt,; der ıne Abtreibung gebeten wırd, ine Indikations-
stellung nıcht herum. Will seinem arztlıchen Ethos Lreu bleiben un: sıch nıcht eintfach
ZU. Vollzugsgehilfen Iragwürdiger gesellschaftlicher Kräfte oder anderer Menschen
degradieren lassen, mu{ß nach den Gründen Iragen, die einen solch schwerwiegenden
äarztlichen Eıngriff rechtfertigen können. Man könnte ınwenden: „Auch beim Fristen-
model]l wırd Ja das Gespräch der schwangeren Tayu MmMiıt dem Arzt vorausgesetZtT, zudem
MIt dem Arzt iıhres VertrauensI Dennoch kann eın solches Gespräch außerst VaAasSC
laufen un sıch lediglich auf die Praktikabilität der Abtreibung beziehen. Wollte INan

ine Indikationsstellung durch den Arzt ausklammern, würde INa  ; dem arztlichen
Ethos nıcht gerecht. Man dürfte sıch dann auch nıcht wundern, WEeNn der Arzt VO  '

einem fragwürdigen Regıme ZU Vollstrecker des Todesurteils OIrt gemacht wiırd,
INnan eın Leben ıcht mehr als „lebenswert“ erachtet.

Welche Indikationen waren für den Arzt 1n besonderen Konfliktfällen eventuell
verantwortbar? Neben der oben genan nNten vital-medizinischen Indikation kann
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auch weıtere schwere Konfliktfälle geben: Wo etwa2 1m Zusammenhang Mit einer Ver-
gewaltigung oder mıiıt einer anderen außerst schwierigen Notlage (etwa be1 eıiner
schwer psychisch Kranken) eine derartıge Belastung der Schwangeren vorliegt, daß
tatsächlich angesichts VO Suizıidversuchen oder -vorstellungen dieses Leben gefährdet
erscheint, ware fragen, ob ine 1n gewiı1sser Weıse ausgeweıtete medizinisch-psycho-
logische Indikation gestellt werden dart Die heute bestehende Praxıs, aufgrund der
Untersuchung des Fruchtwassers in der Schwangerschaftswoche prüfen, ob bei
einer erwartenden gesundheitlichen Schädigung des Kındes eine schwere Genschädi-
Sung vorliegt oder nıcht, bietet zunächst ıne Chance, die bisweilen vorschnell gC-
stellte eugenische Indikation zurückzudrängen un allerdings 11Ur als das gerin-
SCIC bel konkret jene Fälle als eugenisch indiziert herauszugreifen, be1 denen
tatsächlich mıiıt einer csehr schweren Schädigung der Personalıität des Kindes

rechnen 1St hne iın einem solchen vorliegenden Fall einen eugenisch indizierten
Eingrift siıttlıch rechtfertigen, handelt sıch hiıerbei doch einen außersten Kon-
flıkt, dessen Lösung wIıe immer s1e auch ausfallen Mag dem arztlichen Ethos iıcht
radikal widersprechen dürfte.

Dagegen csollte 114  ’ die in etzter eıt vorgeschlagene Ausweıtung des Krankheits-
begrifts auf alle seelischen un soz1alen Nöte der Betroftenen ablehnen. Sozjalnöte
mussen durch Sozialmaßnahmen, . nicht durch Tötung ungeborenen Lebens abgewehrt
werden.

Unter allen Umständen mu{fß jedem Arzt und jedem seliner Miıtarbeiter arbeits-
rechtlich der Freiheitsraum gewährleistet leiben, der ıhm ZESTALLET, ıne nıcht medi-
zınısch indizierte Abtreibung grundsätzlich abzulehnen. Die Verantwortung VOI jenen,
dıe eın solches Krankenhaus tragen un finanzieren, aber auch VOT dem Pflegepersonal
und den Schwestern, aßt als angezeigt erscheinen, da{fß be1 der Einstellung VO

Ärzten vertraglich Gefälligkeitsabtreibungen ausgeschlossen werden. Wo dies jedoch
WwWI1e in öffentlichen, städtischen oder staatlichen Kliniken nıcht geschehen kann, mu{fß

den Ärzten W1e dem Pflegepersonal das Recht eingeräumt werden, die Teilnahme
eıner nıcht verantwortenden Operatıon abzulehnen. Noftfalls mu{ß 1er autf die 1m
Grundgesetz verankerte unverletzliche Freiheit der Person, ıhrer Rechte und ıhres 56
WwI1ssens (Art und hingewiesen un VO dem darın gründenden Weigerungsrecht
Gebrauch gemacht werden.

Nımmt Ina  } die vorausgehenden Überlegungen Zu arztlichen Ethos n  ‘9
annn dies 1n Zukunft durchaus dazu führen, daß 1n bestimmten Krankenanstalten
grundsätzlich Gefälligkeitsabtreibungen abgelehnt werden, sich aber gleichzeıitig 1n
anderen Häusern derartıge Fille konzentrieren. Die Folge ware, daß CS, ohne da{flß
der Gesetzgeber will, sogenannten „Abtreibungskliniken“ kommt. Es könnte dabei
eichthin geschehen, daß sıch das Sprichwort, das INan 1n der Schweiz abtreibungswilli-
SCHN Ärzten entgegenhält, erfüllt: ADU treibst aAb un du WIrst immer abtreiben!“,
du wirst dann eben schon deine feste Kundschaft erhalten. Nach den Hoftnungen der
Vertreter des Fristenmodells, die sıch VO ıhrer Neuregelung der Strafrechtsreform
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eınen wesentlichen Rückgang der illegalen un der legalen Abtreibungen versprechen,
dürtften diese Erwartungen allerdings ıcht befürchten se1n.

Abschließend soll noch auf eın weıteres Problem der Mitverantwortung oder
entternteren Mıtwiırkung bei einer Abtreibung hingewiesen werden, nämlıch auf die
Kostenfrage: Wenn 1n Zukunft 1n den meısten Ländern auch die sıttlıch ıcht gerecht-
fertigten arztlichen Eıngrifte besonders die bloßen Gefälligkeitsabtreibungen VO  -
den allzemeinen Krankenkassenowerden, geschieht 1€es$ mıiıt den Miıtglieds-
beiträgen un Steuergeldern auch jener, die in keiner Weıse e1n solches TIun als gerecht-
fertigt ansehen un die strafrechtliche Neuregelung 1ın der vorliegenden orm iıcht be-
jaht haben Kann un darf der einzelne einfachhin auf diese Weıse einer entfern-

materıjalen Miıthıilte CZWUNgeEN werden? Besıtzt nıcht auch hier das Recht, VO
einer solchen Mıiıtwirkung Abstand nehmen? Dıies aber hätte ZUuUr Folge, dafß be-
stımmte Krankenkassen sıch grundsätzlich weıgern könnten, iıne medizinısch nıcht
indizierte Abtreibung zahlen und da{fß die yleichen Kassen dementsprechend auch
VO  j ıhren Mıtgliedern keine Beitragserhöhungen, die lediglich infolge der Bela-
StunNngen durch die Übernahme der Kosten einer Abtreibung entstehen, vornehmen
dürtften. Jedenfalls bedarf diese Problematik einer entfernteren Mitwirkung noch einer
gründlıchen Erörterung.

Gerade weıl das verabschiedete Fristenmodel]l den Eindruck erwecken "'kann, als se1
während der ersten rel Monate der Schwangerschaft menschliches Leben wenıger
schutzwürdig als 1n der übriıgen Zeıt, haben Moraltheologen der Bundesrepublik

Aprıl 1974 1in einer gemeiınsamen Erklärung auf die unantastbare Würde ungebo-
menschlichen Lebens un die sıttlıche Verpflichtung ZU Schutz dieses Lebens

hingewiesen: „Selbst WCINN der Staat 1n eıner Reihe VO  3 Konfliktsituationen VO einer
Bestrafung der Abtreibung absehen können ylaubt, bleibt die eindeutige sıttlıche
Verpflichtung bestehen, das ungeborene Leben abgesehen VO äaußersten Nottall der
Gefährdung der Mutter nıcht anzutasten Kındestötung un Abtreibung siınd keine
Miıttel der Geburtenregelung.“ Nehmen WIr als Christen die Verpflichtung ZUuU Schutz
ungeborenen Lebens n  9 dann allerdings bedarf noch eıner Fülle VO  e weıteren
Hılfen für die schwangere Frau, VOL allem aber auch einer Gesinnungsänderung 11-
über jener Frau, die selbst in schwierigen Sıtuationen und als uneheliche Multter
den Mut ZUuU ınd besitzt.
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